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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 033-2016 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeisterin 
Verantwortlich für die Umsetzung: SB Recht 
Budget / Produkt:  

 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Hauptausschuss 10.03.2016    

Stadtrat 16.03.2016    

    

 

 

Beschlussgegenstand: 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs der Stadt Bitterfeld-Wolfen vor dem 

Verwaltungsgericht Halle, Stellungnahme zum Schriftsatz des Landkreises 

 

Antragsinhalt: 

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die anliegende Stellungnahme und beauftragt die 

Oberbürgermeisterin, diese Stellungnahme an das Verwaltungsgericht Halle weiterzuleiten. 

      

 

  

 

Begründung: 

 

Mit Beschluss-Nr. 231-2015 beauftragte der Stadtrat die Oberbürgermeisterin Widerspruch gegen die 

Verfügung des Landkreises vom 16.12.2105 betreffs der Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern der Neue 

Bitterfelder-Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) zu stellen. Mit Beschluss-Nr. 232-2015 wurde die 

Oberbürgermeisterin beauftragt, beim Verwaltungsgericht Halle Antrag auf Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs zu stellen. 

Dies ist erfolgt. Der Landkreis hat nun auf den Antrag erwidert. Die Stadt hat Gelegenheit zur 

Stellungnahme auf diese Erwiderung erhalten. Entsprechend seiner Bereitschaftserklärung, die 

Angelegenheit rechtlich zu begleiten, wurde die in der Anlage beigefügte Stellungnahme durch Herrn Dr. 

Werner Rauball erarbeitet. 

Der Hauptausschuss wurde in seiner Sitzung am 18. 02.2016 vorab über die Stellungnahme informiert.      

  

 

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

 

VwGO, KVG,GmbHG 
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Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer/Jahr)? 231-2015; 232-2015   

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer/Jahr)? 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

 

  

 

 

Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 

a) Untersachkonten: keine 

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig:       

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:       

  

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 033-2016 

 

Anlagen: 

Stellungnahme des Stadtrates zum Schriftsatz des Landkreises 
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